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Sechsundzwanzigstes Gesetz
zur Änderung des Landesbeamtengesetzes

(Sechsundzwanzigstes Landesbeamtenrechtsänderungsgesetz – 26. LBÄndG)

Vom 17. April 2008

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

Änderung des Landesbeamtengesetzes

§ 35c des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 19. Mai
2003 (GVBl. S. 202), das zuletzt durch Artikel III des Gesetzes
vom 25. Mai 2006 (GVBl. S. 450) geändert worden ist, wird wie
folgt gefasst:

„§ 35c

Altersteilzeit

(1) Einem Beamten mit Dienstbezügen kann vorbehaltlich einer
Entscheidung der obersten Dienstbehörde nach Absatz 4 auf Antrag,
der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhestands erstrecken
muss, Teilzeitbeschäftigung als Altersteilzeit mit der Hälfte der
regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden, wenn
1. er das 60. Lebensjahr vollendet hat,
2. er in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit-

beschäftigung drei Jahre mindestens teilzeitbeschäftigt war,
3. die Altersteilzeitbeschäftigung vor dem 1. Januar 2010 beginnt,
4. dienstliche Belange, insbesondere die Aufrechterhaltung einer ge-

ordneten Verwaltung und Rechtspflege, nicht entgegenstehen und
5. die Finanzierung eines durch die Altersteilzeitgewährung erfor-

derlichen zusätzlichen Personalbedarfs gesichert ist.
(2) Zeiten der Inanspruchnahme von Elternzeit nach § 1 Abs. 1 der

Elternzeitverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. November 2004 (BGBl. I S. 2841), die zuletzt durch Artikel 2
Abs. 22 des Gesetzes vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748) ge-
ändert worden ist, stehen einer Teilzeitbeschäftigung im Sinne von
Absatz 1 Nr. 2 gleich.

(3) § 35a Abs. 2 gilt entsprechend.
(4) Die oberste Dienstbehörde kann von der Anwendung der Vor-

schrift ganz absehen oder sie auf bestimmte Verwaltungsbereiche
oder Beamtengruppen beschränken.“

Artikel II

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

In das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 9. April 1996
(GVBl. S. 160, 2005 S. 463), zuletzt geändert durch Artikel III des
Gesetzes vom 11. Juli 2006 (GVBl. S. 812), wird folgender neuer § 8
eingefügt:

„§ 8

Besondere Bestimmungen bei Altersteilzeit

(1) Abweichend von § 6 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I
S. 3020), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juli 2007
(BGBl. I S. 1457) geändert worden ist, wird für die Dauer des Bewil-
ligungszeitraums einer Altersteilzeit nach § 35c des Landesbeamten-
gesetzes ein nicht ruhegehaltfähiger Altersteilzeitzuschlag in Höhe
von 25 vom Hundert der Bezüge, die bei Vollzeitbeschäftigung
zustehen würden, gewährt. Steuerfreie Bezüge, Erschwerniszulagen
und Vergütungen werden entsprechend dem Umfang der tatsächlich
geleisteten Tätigkeit gewährt. Die Altersteilzeitzuschlagsverordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 2001 (BGBl. I
S. 2239), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom
10. September 2003 (BGBl. I S. 1798), findet keine Anwendung.

(2) Abweichend von § 6 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 des Beamten-
versorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom

16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847, 2033), das zuletzt durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) geändert
worden ist, sind Zeiten einer Altersteilzeit nach § 35c des Landes-
beamtengesetzes zu drei Vierteln der regelmäßigen Arbeitszeit ruhe-
gehaltfähig.“

Artikel III

Änderung der Arbeitszeitverordnung

§ 11 Abs. 2 Satz 3 der Arbeitszeitverordnung in der Fassung vom
16. Februar 2005 (GVBl. S. 114) wird wie folgt gefasst:
„Bei Teilzeitbeschäftigung nach § 35c des Landesbeamtengesetzes
(Altersteilzeit) kann der Zeitraum nach Satz 2 bis zur Dauer des ent-
sprechenden Teilzeitbewilligungszeitraumes überschritten werden,
wenn der Beamte als Personalüberhangkraft zum Zentralen Per-
sonalüberhangmanagement (Stellenpool) versetzt wurde; eine volle
Freistellung vom Dienst darf in diesen Fällen nur unmittelbar vor
dem Beginn des Ruhestandes liegen (Blockmodell).“

Artikel IV

Übergangsvorschriften

(1) Für Beamtinnen und Beamte, denen zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits eine Altersteilzeitbeschäf-
tigung nach § 35c des Landesbeamtengesetzes bewilligt wurde, gel-
ten § 35c des Landesbeamtengesetzes und § 11 Abs. 2 der Arbeits-
zeitverordnung in der jeweils bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes geltenden Fassung. Ferner gilt für diese abweichend
von § 8 Abs. 1 des Landesbesoldungsgesetzes die Altersteilzeit-
zuschlagsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. August 2001 (BGBl. I S. 2239), zuletzt geändert durch Artikel 16
des Gesetzes vom 10. September 2003 (BGBl. I S. 1798), sowie ab-
weichend von § 8 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes § 6 Abs. 1
Satz 3 Halbsatz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847,
2033), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Juli 2006
(BGBl. I S. 1652) geändert worden ist.

(2) Für Anträge auf Altersteilzeit nach § 35c Abs. 2 des Landes-
beamtengesetzes in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten-
den Fassung gilt Absatz 1, soweit
1. der Antrag bis zum 16. Oktober 2006 gestellt wurde,
2. die Voraussetzungen nach § 35c des Landesbeamtengesetzes in

der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorlagen und

3. keine Entscheidung nach § 35c Abs. 4 des Landesbeamtengeset-
zes in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung getroffen wurde.

Artikel V

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. April 2008

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Zweites Gesetz
zur Änderung des Schulgesetzes

Vom 17. April 2008

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

Das Schulgesetz vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), zuletzt
geändert durch Artikel V des Gesetzes vom 11. Juli 2006 (GVBl.
S. 812), wird wie folgt geändert:

1. Es wird folgender § 17a eingefügt:

„§17a

Öffnungsklausel für Gemeinschaftsschulen

(1) Allgemeinbildende Schulen können auf Antrag im Rah-
men einer Pilotphase eine Gemeinschaftsschule werden oder
sich zu einer Gemeinschaftsschule zusammenschließen, wenn
die nach § 109 zuständige Schulbehörde und die Schulkonferenz
nach § 76 Abs. 1 Nr. 7 dem Vorhaben zustimmen und die Schu-
len ein Konzept für die Entwicklung hin zur Gemeinschaftsschu-
le vorlegen. Gemeinschaftsschulen können auch durch Neugrün-
dungen entstehen.

(2) § 18 Abs. 1, 2 und 4 gelten entsprechend. Abweichend von
§ 18 Abs. 2 Satz 2 sind die Genehmigungen unwiderruflich,
solange und soweit an den betreffenden Schulen die pädago-
gischen und organisatorischen Grundlagen der Genehmigung
bestehen.

(3) Gemeinschaftsschulen vermitteln allen Schülerinnen und
Schülern eine grundlegende, erweiterte oder eine vertiefte all-
gemeine Bildung und ermöglichen ihnen entsprechend ihrer
Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie
befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule oder in berufs-
qualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.

(4) In Gemeinschaftsschulen findet individuelles und gemein-
sames Lernen und individuelle Förderung von der Schulanfangs-
phase bis zur gymnasialen Oberstufe in einer Schule oder in
Kooperation mehrerer Schulen statt. Sie führen zu allen allge-
mein bildenden Abschlüssen, soweit der erforderliche Leis-
tungsstand erreicht wird. Die Sekundarstufe I untergliedert sich
dabei nicht in unterschiedliche Bildungsgänge. Näheres ist in der
Genehmigung zu regeln.

(5) In Gemeinschaftsschulen finden die Regelungen über das
Probehalbjahr sowie abweichend von § 56 Abs. 2 die Regelun-
gen über die Bildungsgangempfehlung nach dem Besuch der
Primarstufe bei Verbleib in der Gemeinschaftsschule keine An-
wendung. In Gemeinschaftsschulen kann bis einschließlich Jahr-
gangsstufe 8 der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch
geeignete schriftliche Informationen zur Lern- und Leistungs-
entwicklung beurteilt werden, wenn dies im Schulprogramm
festgelegt ist. Abweichend von § 59 finden bis zum Abschluss
der Sekundarstufe I Jahrgangsstufenwiederholungen nur in
besonders begründeten Ausnahmefällen statt. Darüber sind
zwischen der Schule und der Schülerin oder dem Schüler be-
ziehungsweise ihren oder seinen Erziehungsberechtigten Bil-
dungs- und Erziehungsvereinbarungen zu schließen. Die äußere
Fachleistungsdifferenzierung findet als durchgängiges Organi-
sationsprinzip in Gemeinschaftsschulen keine Anwendung.

(6) Schulen, die nicht an der Pilotphase teilnehmen, können
mit entsprechenden Konzepten und mit Verweis auf die Pilot-
phase nach den Voraussetzungen des § 18 einzelne Regelungen
des Absatzes 5 anwenden.“

2. § 25 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) In der verbundenen Haupt- und Realschule wird der
Unterricht nach Bildungsgängen getrennt, teilweise bildungs-
gangübergreifend oder in Gänze in integrierter Form erteilt. Dar-
über beschließt die Schulkonferenz auf der Grundlage einer
curricular und pädagogisch begründeten Konzeption der
Fachkonferenzen beziehungsweise der Gesamtkonferenz. Bei
getrennten Bildungsgängen können Schülerinnen und Schüler
am Unterricht des anderen Bildungsganges teilnehmen, soweit
sie die Eignung für die Teilnahme am Unterricht des Bildungs-
ganges mit höheren Anforderungen besitzen.“

3. § 59 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Für Schülerinnen und Schüler, die im Laufe des Schuljahres
deutliche Leistungsrückstände aufweisen, legen die jeweiligen
Lehrerinnen und Lehrer koordiniert und gemeinsam mit der
jeweiligen Schülerin oder dem jeweiligen Schüler und ihren
oder seinen Erziehungsberechtigten aufeinander abgestimmte
individuelle Fördermaßnahmen fest, um eine Versetzung zu
erreichen.“

4. § 76 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Es wird folgende neue Nummer 7 eingefügt:

„7. die Stellung eines Antrages auf Teilnahme an der Pilot-
phase der Gemeinschaftsschule (§ 17a)“.

b) Die bisherigen Nummern 7 bis 11 werden die neuen Num-
mern 8 bis 12.

c) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

„8. den Umfang der Differenzierung in der verbundenen
Haupt- und Realschule (§ 25 Abs. 2)“

Artikel II

Übergangsregelung

Für die Dauer der Pilotphase kann die Entwicklung von allge-
meinbildenden Schulen zu Gemeinschaftsschulen durch Kooperati-
on der beteiligten Schulen organisiert werden.

Artikel III

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2008 in Kraft.

Berlin, den 17. April 2008

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans X-184

im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Zehlendorf

Vom 8. Januar 2008

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692),
wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan X-184 vom 21. November 2006 für das
Grundstück Robert-von-Ostertag-Straße 2 (teilweise) im Bezirk
Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Zehlendorf, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und Natur-
schutz, Bauordnungsamt – Fachbereich Vermessung –, beglaubigte
Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und
Naturschutz, Bauordnungsamt – Fachbereiche Stadtplanung und
Bau- und Wohnungsaufsicht –, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine unter § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel
gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 8. Januar 2008

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

K o p p S t ä g l i n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat
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Sechsundzwanzigste Verordnung
zur Änderung der Verwaltungsgebührenordnung

Vom 1. April 2008

Auf Grund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes über Gebühren und Beiträ-
ge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 6. Juli 2006 (GVBl. S. 713), wird verordnet:

Artikel I

Die Tarifstelle 1004 des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu § 1)
der Verwaltungsgebührenordnung in der Fassung vom 13. Novem-
ber 1978 (GVBl. S. 2410), die zuletzt durch Artikel XXIV der Ver-
ordnung vom 12. Oktober 2006 (GVBl. S. 1018) geändert worden
ist, wird wie folgt gefasst:

„1004 Amtshandlungen nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz

a) Aktenauskunft

1. mündliche Auskunft 5 – 10

Anmerkung:
Mündliche Auskünfte, die nicht mit einem besonderen Arbeitsaufwand verbunden sind, sind gebühren-
frei.

2. einfache schriftliche Auskunft 5 – 100

3. umfangreiche schriftliche Auskunft 100 – 250

4. schriftliche Auskunft, die einen außergewöhnlich hohen Verwaltungsaufwand verursacht 250 – 500

b) Akteneinsicht

1. einfache Akteneinsicht 5 – 100

2. Akteneinsicht, die umfangreichen Verwaltungsaufwand verursacht, weil z. B. geheimhaltungsbe-
dürftige Aktenteile unkenntlich zu machen oder abzutrennen sind 100 – 250

3. Akteneinsicht, die außergewöhnlich umfangreichen Verwaltungsaufwand verursacht, weil z. B.
eine Vielzahl geheimhaltungsbedürftiger Aktenteile unkenntlich zu machen oder abzutrennen
sind 250 – 500

c) Widerspruchsverfahren gegen die Ablehnung der Akteneinsicht oder Aktenauskunft 10 – 50

d) Fotokopien im Zusammenhang mit Akteneinsicht oder Aktenauskunft, je Fotokopie 0,15

Anmerkung:
Für die Ablehnung der Akteneinsicht oder Aktenauskunft wird keine Gebühr gemäß § 6 Abs. 1 VGebO
erhoben.
Für Abschriften und Vervielfältigungen u. ä. gemäß § 13 des Berliner Informationsfreiheitsgesetzes oder
gemäß § 18a des Berliner  Informationsfreiheitsgesetzes in Verbindung mit § 3 des Umweltinforma-
tionsgesetzes werden Gebühren nach Tarifstelle 1001 zusätzlich erhoben.
Die Gebühr nach Buchstabe c wird nur erhoben, sofern die Ablehnung der Akteneinsicht oder Aktenaus-
kunft im Widerspruchsverfahren aufrechterhalten wird.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 1. April 2008

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t S a r r a z i n

Regierender Bürgermeister Senator für Finanzen
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Verordnung
über die Veränderungssperre 11-44/18

im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Alt-Hohenschönhausen

Vom 10. April 2008

Auf Grund des § 16 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316),
in Verbindung mit § 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl.
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Für die südlich der Grundstücke Landsberger Allee 255/267
gelegene Teilfläche der Stellplatzanlage, Flurstücke 126, 127, 128,
129, 158 im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Alt-Hohenschönhausen,
für die das Bezirksamt neben anderen Grundstücken die Aufstellung
eines Bebauungsplans beschlossen hat, tritt eine Veränderungssperre
gemäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2

Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-
bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsicht-
nahme beim Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Stadt-
entwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr, Amt für Planen und
Vermessen, Fachbereich Stadtplanung, und im Bau- und Wohnungs-
aufsichtsamt, aus.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre (§ 18 Abs. 2 Satz 2
und 3 des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 18 Abs. 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen
will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich
gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin geltend machen;
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.
Nach § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs
wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses
Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die
Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. April 2008

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

E m m r i c h G e i s e l

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat für
Stadtentwicklung, Bauen,

Umwelt und Verkehr
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Verordnung
zur Einführung eines automatisierten Abrufverfahrens

bei dem zentralen Schuldnerverzeichnis

Vom 11. April 2008

Auf Grund des § 915h Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Zivilprozessordnung
in der Fassung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I
S. 431; 2007 I S. 1781), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 3 des
Gesetzes vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3189), in Verbindung
mit § 1 der Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen auf
dem Gebiet des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektroni-
schen Aktenführung vom 19. Dezember 2006 (GVBl. S. 1167) wird
verordnet:

§ 1

Einführung eines automatisierten Abrufverfahrens

(1) Bei dem zentralen Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts
Schöneberg wird ein automatisiertes Abrufverfahren (§ 915 h Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 der Zivilprozessordnung) eingeführt.

(2) Zur pflichtgemäßen Erfüllung hoheitlicher Aufgaben wird den
Vollstreckungs- und Erhebungsstellen der Finanzämter, den Behör-
den des Landes Berlin, die zur Vollstreckung von Geldforderungen
befugt sind, sowie den Staatsanwaltschaften ein lesender Zugriff auf
die Daten des zentralen Schuldnerverzeichnisses eingeräumt, deren
Kenntnis für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

§ 2

Maßnahmen der Datenschutzkontrolle und Datensicherung

(1) Für das automatisierte Abrufverfahren sind nach Maßgabe der
folgenden Absätze Maßnahmen der Datenschutzkontrolle und
Datensicherung durchzuführen.

(2) Die lesenden Zugriffe werden bei dem Amtsgericht Schöne-
berg mit Behörden- und Nutzerkennung sowie Uhrzeit und Datum
protokolliert. Die Behördenleitungen haben in geeigneter Weise
organisatorisch sicherzustellen, dass nur Bedienstete mit unmittel-
barem dienstlichen Bezug Zugang zu dem zentralen Schuldner-
verzeichnis erhalten.

(3) Die Vertraulichkeit und die Integrität der zu übermittelnden
Daten sind durch Verschlüsselung sicherzustellen. Die Verschlüsse-
lung kann in der Regel in Software erfolgen.

(4) Die Daten und der verwendete Schlüssel dürfen nur der ab-
gebenden und der empfangenden Stelle bekannt werden. Ist für das
Entschlüsseln der Daten bei der empfangenden Stelle die Weitergabe
des von der abgebenden Stelle verwendeten Schlüssels erforderlich,
so darf dieser nicht zusammen mit dem Datenbestand übermittelt
werden. Die empfangende Stelle hat der abgebenden Stelle die
Namen der Personen, die zur Kenntnis des Schlüssels berechtigt
sind, sowie bei Datenübermittlung die elektronische Adresse schrift-
lich mitzuteilen.

(5) Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Datenübermittlung
sind sowohl vom Absender als auch von der empfangenden Stelle zu
überprüfen und zu dokumentieren. Zu diesem Zweck teilt die absen-
dende Stelle der empfangenden Stelle im Rahmen der Übertragung

1. die Namen der übermittelten Dateien,

2. den Zeitraum der Übermittlung,

3. die Anzahl der übermittelten Sätze,

4. die Erstellungsdaten der Dateien

mit. Eine fehlerhafte Datenübertragung ist vollständig zu wieder-
holen. Unmittelbar vor einer Datenübertragung sind die Dateien auf
Schadfunktionen (z. B. Computerviren) zu überprüfen. Das Ergebnis
ist zu dokumentieren.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin den 11. April 2008

Senatsverwaltung für Justiz

Gisela  v o n  d e r  A u e
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Verordnung
über die Außerkraftsetzung der Veränderungssperre 5-51/46 

im Bezirk Spandau, Ortsteil Kladow
Vom 8. April 2008

Auf Grund des § 17 Abs. 4 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316),
in Verbindung mit § 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBI. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Für das Grundstück Kurpromenade 51 A/Uferpromenade 29 A
im Bezirk Spandau, Ortsteil Kladow, wird die mit Verordnung vom
26. Juni 2007 (GVBl. S. 305) gemäß § 14 des Baugesetzbuchs er-
lassene Veränderungssperre außer Kraft gesetzt.

§ 2

Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen
will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Spandau von Berlin geltend machen; der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach
§ 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs wird
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Ge-
setzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die
Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 8. April 2008

Bezirksamt Spandau von Berlin

B i r k h o l z R ö d i n g

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat


